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Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
Antrag auf Informationen gemäß VIG vom 04.02.2020

es ergeht folgender

BESCHEID:

1. Dem Antrag auf Informationen gemäß VIG vom 04.02.2020 wird stattgegeben.

2. Der Informationszugang an den Antragsteller erfolgt schriftlich 14 Tage nach Zustellung
dieses Bescheidesan die betroffenen Dritten.

3. Der Bescheid ergeht gebührenfrei.

GRÜNDE:

l.
Mit E-Mail vom 04.02.2020 wurde beantragt, die Kontrollergebnisse der Betriebsprüfungen der

vergangenen 5 Jahre des Betriebes „min min“, Königstr. 4, 70173 Stuttgart zukommenzulas-
sen.

Der Betrieb wurde jedoch erst zum 01.10.2018 angemeldet und seitherlediglich eine Routine-

sowie eine Nachkontrolle durchgeführt.

Die notwendigen Antragstellerdaten wurden mit E-Mail vom 04.02.2020 übermittelt. Es wird auf
die Anhörung desBetreibers im Rahmeneiner vorangegangenen Anfrage vom 02.08.2019 ver-
wiesen. Da seither keine weitere Betriebskontrolle erfolgte wurde auf eine erneute Anhörung
verzichtet

Sie erreichen unsmit: Konto der Stadtkasse:
Sprechzeiten: © bis Haltestelle Stadtmitte BW Bank Stuttgart

- Mo bis Mi 08:30 - 12:00 Uhr El und SR bis Haltestelle Nr. 2 002 408 (BLZ 600 501 01)
Do 08:30 - 15:30 Uhr ÖsterreichischerPlatz IBAN: DE28600501010002002408

Fr 08:30 - 11:30 Uhr Behindertenparkplatz Tiefgarage Schwabenzentrum BIC: SOLA DE ST



Die Landeshauptstadt Stuttgart ist gemäß $ 38 Abs. 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buchs (LFGB)i. V. m. 88 18, 19 des Gesetzes zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetzes (AGLMBG), & 15 Abs. 1 Nr. 1 des Landesverwaltungsgesetzes und $ 3
Abs. 1 Nr. 2 LVwVfG, Lebensmittelüberwachungsbehördein ihrem Zuständigkeitsbereich und
somit nach $ 2 Abs. 1 und 2 des Ausführungsgesetzes zum VIG informationspflichtige Stelle
nach $ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 VIG.

Gemäß 8& 2 Absatz 1 Nr. 1 VIG hat jeder Verbraucher nach Maßgabe des VIG gegenüberder
informationspflichtigen Stelle einen Rechtsanspruchauf freien Zugang zuallen Daten über von
ihr festgestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des LFGB, des Produktsi-
cherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen,unmittelbar
geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwen-

dungsbereich der genannten Gesetze, sowie Maßnahmenund Entscheidungen,die im Zusam-
menhang mit den Abweichungengetroffen wordensind.

Die Anfrage bezieht sich auf Informationen aus diesem Rechtsbereich. Diese Voraussetzungen
liegen somit vor.

Es bestehen keine Ausschluss- und Beschränkungsgründe gemäß $ 3 VIG.

Die Gewährung des Auskunftsansprucheserfolgt gemäß 8 6 Abs. 1 Satz 1 VIG. Hierzu weisen
wir darauf hin, dass die informationspflichtige Stelle gemäß 8 6 Abs. 3 Satz 1 VIG nicht ver-
pflichtet ist, die inhaltliche Richtigkeit der gewährten Informationen zu überprüfen. Derzeit sind
keine Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit bekannt. Sollten uns zukünftig Hinweise hierzu
bekannt werden, werden wir diese entsprechend 8 6 Abs. 3 Satz 2 VIG mitteilen.

Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Informationszugang be-
troffen. Deshalb wurde dem betroffenen Dritten Gelegenheit gegeben, gemäß 8 5 Abs. 1 VIG,
8 28 LVwVfG Stellung zu nehmen. Entsprechend $ 5 Abs. 2 Satz 3 VIG und 8 41 Abs. 1 LVwVfG
ist die Entscheidung über den Antrag dem Antragsteller und auch den Dritten bekannt zu geben,
weshalb jedem eine Ausfertigung dieses Bescheides zugestellt wird. Auf 8 43 Abs. 1 LVwVfG
wird hingewiesen.

Im vorliegendenFall liegt der Verwaltungsaufwand unter 1.000 Euro, so dass dieser Bescheid
gebühren- und auslagenfrei gemäß 8 7 VIG ergeht.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG:

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho-
ben werden. Der Widerspruchist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landeshauptstadt
Stuttgart mit Sitz in Stuttgart zu erheben. Die Frist wird auch durch Einlegung des Wider-
spruchs beim Regierungspräsidium Stuttgart mit Sitz in Stuttgart gewahrt.

Hinweis

Gemäß 8 5 Abs. 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diesen Bescheid keine
aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstr.3, 70178 Stuttgart,
kann gemäß $ 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung auf Antrag die aufschiebende



-B-

Wirkung ganz oderteilweise anordnen.Der Antrag ist schon vor Erhebung der Anfechtungs-
klage zulässig.

 


